
Einrichtung erstellt ein Gesuch um 

Kostenübernahme und stellt es der 

IVSE-Verbindungsstelle vom 

Standortkanton zu.

Vermeintlicher Wohnkanton sendet 

das Gesuch an die IVSE-

Verbindungsstelle des 

Standortkantons zurück

Platzierung nach IVSE 

Prozess Kostenübernahmegesuch (KÜG)

Nein

Der Standortkanton leitet das 

Gesuch an die IVSE-

Verbindungsstelle des Wohnkantons 

weiter.

Nein

 

Ist der Wohnkanton für die 

Finanzierung Zuständig?

Sind alle notwendigen 

Unterlagen vorhanden?

Ja

Wohnkanton holt fehlende 

Unterlagen bei der zuständigen 

Behörde bzw. Beistand/Vormund 

oder bei der Einrichtung ein

Nein

1

Ja

Der Standortkanton prüft das Gesuch 

auf Richtigkeit (offizielle Tarife 

gemäss aktueller IVSE-Tarifliste 

sowie Abgleich im kantonalen 

Einwohnerregister)

Sind alle Angaben korrekt?

Ja

Mitteilung an Einrichtung 

Daten werden von der Einrichtung 

angepasst

Nein

SE

IVSE 1

IVSE 2



Das Gesuch wird vom Wohnkanton 

fachlich geprüft

Wohnkanton erfasst Person, 

Leistung, Einrichtung und Befristung 

und stellt Kostengutsprache aus

1

Ist die Indikation gegeben?

Nein

Ja

Wohnkanton holt zusätzliche 

Indikation bzw. Informationen ein

SE

IVSE 1

IVSE 2

Wohnkanton retourniert das Gesuch 

sowie die Kostengutsprache an die 

IVSE-Verbindungsstelle des 

Standortkantons

Platzierung nach IVSE 

Prozess Kostenübernahmegesuch (KÜG)

 

IVSE-Verbindungsstelle des 

Standortkantons erfasst 

(befristete) Kostengutsprache 

und stellt diese der Einrichtung 

zu

2

Einr ichtung stellt per iodisch die 

anfallenden Kosten der 

zuständigen Behörde des 

Wohnkantons zu

RG korrekt? 

Mitteilung an Einrichtung durch 

Izuständigen Behörde  des 

Wohnkantons

Rechnung wird verbucht

Nein

Ja

Zahlungstransaktion wird ausgelöst
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